
Überlassung von Schusswaffen der Kategorie B bis zu drei Werktagen
Gemäß § 28 Waffengesetz 1996 i. d. F. BGBl I Nr.56/2025, dürfen Schusswaffen der Kat. B nur 
dem Inhaber eines entsprechenden Waffenpasses oder einer entsprechenden Waffenbesitzkarte 
überlassen werden.

Wenn die Überlassung der Schusswaffe bis zu drei Werktagen andauert, haben Überlasser 
(Leihgeber) und Leihnehmer folgende Daten auszutauschen und mindestens sechs Monate 
aufzubewahren.

ÜBERLASSENE SCHUSSWAFFE:

Art:

Kaliber:

Marke:

Type:

Herstellnummer:

ÜBERLASSER (LEIHGEBER):

Name:

Anschrift:

Waffenrechtliches Dokument mit Nummer und Ausstellungsdaten:

LEIHNEHMER:

Name:

Anschrift:

Waffenrechtliches Dokument mit Nummer und Ausstellungsdaten:

Datum der Überlassung

Unterschrift Überlasser (Leihgeber)

Datum der Rückgabe

Unterschrift Leihnehmer
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